
Wir haben Ihren Plan B 
für alle Fälle.

Lassen Sie sich von Leistung überzeugen
Sichern Sie sich jetzt den starken Berufsunfähigkeits-
schutz der DBV.

■■ Sollten Sie berufsunfähig werden und von der Versor- 
gungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) oder  
einer Zusatzversorgungskasse des Öffentlichen Diens- 
tes (ZVK) die volle Erwerbsminderungsrente erhalten, 
können Sie durch die eingeschlossene VBL-/ZVK-Klau- 
sel im Leistungsfall einen deutlichen Vorteil haben.

■■ Bei der DBV ist die allgemeine Dienstunfähigkeits- 
klausel – ohne Aufpreis – immer automatisch Bestand-
teil der Berufs-/Dienstunfähigkeitsversicherung. Falls 
Sie zu einem späteren Zeitpunkt Beamter oder Richter 
werden, profitieren Sie von diesem verbesserten Schutz 
ohne erneute Gesundheitsprüfung. Eine spätere Ver-
beamtung kommt besonders bei angestellten Lehrern 
häufig vor, aber auch bei der Feuerwehr.

■■ Außer zu den üblichen privaten Nachversicherungser-
eignissen bietet Ihnen die DBV Erhöhungsoptionen:

    –  bei Eintritt in das Berufsleben (unbefristetes Beschäf- 
tigungsverhältnis) nach erfolgreichem Abschluss der 
Berufsausbildung 

   – bei Gehaltserhöhung infolge einer Beförderung
   –  bei Gesetzesänderungen, die zu einer Minderung der 

Gesamtversorgung (inkl. VBL bzw. ZVK) führen
   – bei Wechsel in die Privatwirtschaft 
   –  in den ersten 5 Jahren des Vertrages ohne beson-

deren Anlass
    In diesen Fällen können Sie Ihren Versicherungsschutz 

an den veränderten Bedarf anpassen  –  ohne dass eine 
erneute Gesundheitsprüfung erfolgt.

Ein Unfall oder eine Krankheit kann auf einen Schlag 
alles ändern – und es kann jeden treffen. So erreicht 
heute jeder fünfte Beschäftigte im Öffentlichen Dienst 
nicht die gesetzliche Regelaltersgrenze. Bei jüngeren 
Arbeitnehmern bilden Freizeitunfälle die Hauptursache 
für Berufsunfähigkeit, insgesamt sind jedoch über 90 % 
aller Betroffenen aufgrund von Krankheiten berufsunfähig. 

Ursachen für Berufs- /Dienstunfähigkeit

Besonders hart trifft eine Berufsunfähigkeit diejenigen, 
die noch ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn 
stehen. Denn in den ersten fünf Jahren ihrer Erwerbstä-
tigkeit haben gesetzlich Versicherte in der Regel keinerlei 
gesetzliche Rentenansprüche.

Eigene Zahlen, 2017.

Nerven-
krankheiten 33,2 %

Unfälle 7,7 %

Herz- und Gefäß- 
system 7,8 %

Skelett- und  
Bewegungsapparat 27,0 %

Sonstige 9,5 %

Krebs 14,8 %

Eine sichere Zukunft für 
Sie und Ihre Familie –  
mit dem Berufsunfähig-
keitsschutz.

Speziell für Tarifbeschäftigte

im Öffentlichen Dienst



■■ Optional können Sie eine Leistungsfalldynamik von 
bis zu 10 % mit einschließen, wenn der Vertrag mit 
einer privaten Rentenversicherung kombiniert wurde. 
Werden Sie vorzeitig berufsunfähig, übernimmt die 
DBV nicht nur die Beiträge für Ihren Altersvorsorge-
vertrag, sondern zahlt jedes Jahr eine um bis zu 10 % 
höhere Prämie.

■■ Die Infektionsschutzklausel ist ohne Mehrbeitrag im 
Vertrag enthalten.

Unsere Empfehlungen für Sie
■■ In der Regel sollte Ihre private Absicherung bei Be-
rufsunfähigkeit mindestens 50 % der letzten Bruttobe-
züge betragen. Eine Absicherung auf Hartz-IV-Niveau 
ist in der Regel nicht sinnvoll.

■■ Als Tarifbeschäftigter im Öffentlichen Dienst sollten 
Sie darauf achten, dass die VBL- /ZVK-Klausel in den 
Versicherungsbedingungen der Berufsunfähigkeitsver-
sicherung verankert ist. Bei der DBV ist diese Klausel 
automatisch und ohne Mehrpreis mit eingeschlossen.

■■ Sichern Sie durch den Einschluss der Leistungsfall- 
dynamik Ihre Altersvorsorge ab. Hiermit sichern Sie sich 
eine hohe und lebenslange Arbeitskraftabsicherung.

Sparen Sie bei Ihrer Versicherung weder bei der Absiche- 
rungshöhe noch bei Qualität und Umfang. Mit der DBV 
wählen Sie mit Sicherheit den richtigen Partner.
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Mit rund 140 Jahren Erfahrung im Öffentlichen Dienst 
kennen wir Ihren besonderen Bedarf ganz genau und 
haben die darauf zugeschnittenen Versorgungslösungen. 
Unser dichtes Netz von Ansprechpartnern steht Ihnen 
jederzeit mit kompetenter Beratung zur Verfügung. Ihr 
persönlicher Betreuer ist also immer ganz in Ihrer Nähe.

Eine Marke der AXA Gruppe

Wir sind ganz in 
Ihrer Nähe und 
beraten Sie gerne!

DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung,
Zweigniederlassung der AXA Lebensversicherung AG
65170 Wiesbaden

Telefonischer Kundenservice: 0221 148-41014 
Telefonische Angebotsberatung: 0800 320 320 6
Fax: 0800 320 320 8, www.DBV.de

Wie viel Geld brauchen Sie zum Leben?
Sollten Sie berufsunfähig werden, erhalten Sie heute 
nur noch die geringen Leistungen der gesetzlichen Ren- 
tenversicherung und der Zusatzversorgung ZVK /VBL 
bei Erwerbsminderung. Das heißt, Sie müssen schlag-
artig mit wesentlich weniger Geld auskommen.

Wenn Sie nach dem 01.01.1961 geboren wurden, wird 
geprüft, wie viele Stunden Sie auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt pro Tag noch einsetzbar sind – unabhängig 
von Ihrem bisher ausgeübten Beruf.

Die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist abhängig 
von der Arbeitsfähigkeit

Arbeitsfähigkeit

 Keine Erwerbs- Teilweise Erwerbs- Volle Erwerbs-
 minderungsrente  minderungsrente  minderungsrente

Über 6 
Stunden

3 – 6  
Stunden

Unter 3 
Stunden

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrem Betreuer.
Er berät Sie gerne ausführlich zu Ihrer persönlichen 
Versorgungssituation.


